
Viertes Gebot 

Dem (digitalen) Leben einen 
heilsamen Rhythmus geben 

Viertes Gebot: „Gedenke des Sabbattages, dass du 
ihn heiligst.“ (Ex 20,8) 

Kapitel 2.4 aus „Freiheit digital. Die Zehn Gebote in Zeiten des digitalen 
Wandels, S. 90-107, Evangelische Kirche in Deutschland, Evangelische 

Verlagsanstalt GmbH, Leipzig, 2021. 
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2.4 Dem (digitalen) Leben einen heilsamen Rhythmus 
geben

Viertes Gebot: „Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst.“ 
(Ex 20,8)

a) Einleitung

Sonntag, am späteren Abend gegen 21 Uhr: Die Kinder sind im 

Bett. Die Eheleute S. gehen noch einmal kurz ins Internet und 

ORJJHQ� VLFK� LQ� LKUH� EHUXˌLFKHQ�$FFRXQWV18
 ein, bevor sie eine 

neue Folge einer beliebten Streaming-Serie anschauen. Herr 

S. geht für den Montag eine Powerpoint-Präsentation durch, 

die er am Freitag gemeinsam mit einem Kollegen vorbereitet

hat. Frau S. beantwortet E-Mails, um am Montag vor der Arbeit

die Kinder ohne allzu viel Stress in Schule und Kindergarten

bringen zu können. Kurz vor 22 Uhr beenden sie ihre Internet-

18 Account: Engl. für Benutzerkonto/Zugangsberechtigung (hier: im Netz).
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Arbeiten und freuen sich, das Wochenende entspannt ausklin-

gen zu lassen. Am Montag beginnt für die Eheleute S. um acht 

Uhr der Arbeitsalltag.

Juristisch gesehen haben beide mit ihren Aktivitäten am Sonn-

tag gegen geltendes Arbeitszeitrecht verstoßen. Arbeiten am 

6RQQWDJ� VLQG�� ELV� DXI� JHQHKPLJXQJVSˌLFKWLJH� $XVQDKPHQ��
verboten. Zudem muss zwischen Arbeitsende und -anfang eine 

mindestens elfstündige Ruhezeit eingelegt werden, sodass bei-

de erst gegen neun Uhr ihre Arbeit hätten aufnehmen dürfen. 

Dieses Beispiel zeigt, wie klärungsbedürftig die zurzeit gülti-

gen Arbeitszeitordnungen sind. Sie haben die Wirklichkeit des 

LQ�'HXWVFKODQG� VR� JHQDQQWHQ�Ȧ+RPHRIˋFHȤ� IDNWLVFK�QLFKW� LP�
Blick: Technisch ist es für viele so möglich, ohne Probleme 

auch am Sonntag erwerblich zu arbeiten. Schon am Sonntag 

zu klären, was in der neuen Woche ansteht – das mögen einige 

$UEHLWQHKPHQGH�DOV�=XPXWXQJ�HPSˋQGHQ��YLHOH�HUOHEHQ�HV�DOV�
hilfreich und entlastend. Es schafft kleine Freiräume für den 

Start in die neue Woche. Auf der anderen Seite bestärkt dies die 

Vorstellung, Mitarbeitende seien nahezu permanent verfügbar. 

Bislang konnte der Sonntag ein ganz besonderer Tag sein. Diese 

besondere Qualität des Sonntags droht verloren zu gehen. Auf 

jeden Fall verschwimmen die für die Industriearbeitsgesell-

schaft typischen Grenzen von Erwerbsarbeits- und Freizeit.

b)  Heilsame Rhythmen in der Zeit – Begründungen des
Sabbatgebots und des Sonntagsschutzes

Menschliche Kulturen zeichnen sich dadurch aus, dass be-

stimmte kulturelle Rhythmen prägen, wie Menschen die Zeit 

erleben. So ermöglichen sie, sich in der Zeit zu orientieren. In 
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der jüdischen Tradition gibt der „Sabbat“ der Zeit einen solchen 

Rhythmus. Diese Zeitstruktur hat – unabhängig von natürli-

chen Zeitrhythmen – als periodische Unterbrechung den wö-

chentlichen Sieben-Tages-Rhythmus konstituiert. Der Sabbat 

YHUSˌLFKWHW� ]XU� $UEHLWVUXKH�� 'DV� XQWHUVFKHLGHW� GHQ� 6DEEDW�
von den anderen Wochentagen. Der Sabbat ist dadurch heraus-

gehoben, dass menschlichen Aktivitäten Einhalt geboten wird. 

Der hebräische Begriff geht auf das Verb „schabat“ zurück, das 

„aufhören“, „ausruhen“, das „Ende von Tätigkeiten“ bedeutet. 

An den sechs anderen Wochentagen dürfen und sollen Men-

schen arbeiten. Im Unterschied dazu ist der Sabbat als Ruhetag 

DXVJH]HLFKQHW��JHUDGH�LQ�=HLWHQ�GHV�3ˌ¾JHQV�RGHU�(UQWHQV��ZR�
jeder Tag zu zählen scheint. Dieser Ruhetag ist schon in der An-

tike als eine allen Geschöpfen, den Menschen wie den Tieren, 

gewährte Wohltat zu verstehen, auch versklavte Menschen und 

Fremde, selbst das Vieh sind darin einbezogen. 

In der biblischen Überlieferung ist es auffällig, dass in den zwei 

Versionen der Zehn Worte unterschiedliche Begründungen für 

diesen Ruhetag gegeben werden. Die Version im 5. Buch Mose 

(Dtn 5,15) ist vermutlich die ältere. Sie erinnert – wie bereits im 

Prolog des Dekalogs programmatisch benannt – an den Exodus, 

an die Befreiungstat Gottes, daran, wie Gott Israel aus der Skla-

verei führte. Gerade weil sich Israel an jedem Sabbat an die Er-

fahrung der versklavenden Arbeitswelt in der Fremde erinnert, 

VROO�GHU�VLHEHQWH�7DJ�DOV�5XKHWDJ�MHGH�$UEHLWVYHUSˌLFKWXQJ�EH-

grenzen. Der Sabbat ist ein Eckpfeiler der Freiheit in der Struk-

tur der Zeit, konkret der Freiheit von belastender und allzu oft 

mühsamer Arbeit. In der anderen Überlieferung des Dekalogs, 

im Buch Exodus (Ex 20,11), begründet der Sieben-Tages-Rhyth-

mus der Erschaffung der Welt durch Gott (Gen 1 f.) den Sabbat. 

So wie Gott am siebenten Tag die Schöpfung vollendete, indem 
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Gott von aller Tätigkeit ruhte, und so wie die Ruhe am Ende der 

Zeiten stehen wird, so soll auch der Mensch in Entsprechung 

zur göttlichen Vollendung der Welt von seiner Arbeit ruhen und 

sie gerade so vollenden, das heißt: zu einem jeweils guten Ab-

schluss bringen. 

Beide Gebotsversionen betonen, dass die Befreiung von der Ar-

beit gerade auch abhängigen Menschen, aber auch den Tieren 

gilt, somit eine starke soziale und tierschützende Komponente 

beinhaltet. Grundsätzlich bedeutet das Sabbatgebot, dass die 

Vorstellung einer ununterbrochenen Tätigkeit Menschen und 

Tieren nicht gerecht wird. Sie steht in einem eklatanten Wider-

spruch zur Anordnung der Schöpfung und zur grundlegenden 

Befreiungserfahrung des Exodus. 

Darüber hinaus weist die Sabbatruhe auf die andere, die emp-

fängliche Seite des menschlichen Daseins hin. Neben der tä-

WLJHQ� 6HLWH� TXDOLˋ]LHUW� GLH� (PSI¦QJOLFKNHLW� RGHU� 5H]HSWLYLW¦W�
ebenso das Wesen und Sein des Menschen. Mit ihr gewinnen 

Menschen besonderen Anteil an der göttlichen Freude über die 

Schönheit und Fülle der Schöpfung und werden zugleich der 

Zerbrechlichkeit und Vergänglichkeit allen Lebens gewahr. 

c)  Freiheit von der Arbeit und Freiheit in der Arbeits-
welt: Impulse des Sabbatgebots zur Sicherung der
Freiheit arbeitender Menschen

Die jüdische Sabbattradition begründete eine regelmäßige 

Unterbrechung des Arbeitsrhythmus durch einen freien Tag 

in der Woche. Das war in der Antike historisch einzigartig und 

ermöglicht eine elementare Freiheitserfahrung angesichts von 

Arbeitswirklichkeiten in der Geschichte wie auch teilweise in 
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der Gegenwart, die von einem kontinuierlichen Arbeitszwang 

bestimmt sind. Diese Form negativer Freiheit, die Frei-Zeit, 

gilt in erster Linie für arbeitende Menschen, weniger für die-

jenigen gesellschaftlichen Eliten, die ohnehin ein von Arbeit 

weitgehend freies Leben führen. Aber auch positive Freiheits-

erfahrungen setzen eine solche Freiheit vom Zwang der Arbeit 

voraus. Insofern bringt die Sabbatregel den unzertrennbaren 

Zusammenhang von geschenkter und bewährter Freiheit zum 

Ausdruck. Das gilt umso mehr, als diese Regel über den Rhyth-

mus des Wochentages hinaus den gesamten Lebensrhythmus in 

Israel bestimmen soll: durch die Institutionen des Sabbatjahres 

zum „Ruhen“ des Landes sowie in späterer Zeit des Schulden-

erlasses und des Jubeljahres zur Wiederherstellung von Besitz-

verhältnissen.

Nach biblischem Verständnis verdankt Israel seine Freiheit 

und seine Lebensgrundlagen allein der Gnade Gottes. Indem 

Israel sich an die Sabbatregeln hält, wird diese Freiheit dauer-

haft für alle gewährleistet, gerade auch für die Armen, die 

arbeitenden Menschen und die Fremden, selbst für das Vieh 

und das Land.

'LH� FKULVWOLFKHQ�.LUFKHQ� KDEHQ� GLHVH� 7UDGLWLRQHQ�PRGLˋ]LHUW�
aufgenommen, indem sie den Sonntag als Erinnerungstag an 

die Auferstehung Jesu Christi herausgestellt haben. Dadurch 

und durch den Festkalender des Jahres zwischen Ostern und 

Weihnachten sind die christlichen Kirchen bis in die Gegen-

wart zu einem entscheidenden kollektiven Zeittaktgeber in 

unserer Kultur geworden. In diesem Sinn kann man den Sonn-

tag nach wie vor als grundlegende öffentliche Institution des 

Christentums bezeichnen, ungeachtet der Säkularisierung und 

religiösen Pluralisierung der westlichen Gesellschaften.
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Freiheit zu erfahren, ist nur unter voraussetzungsreichen 

Bedingungen möglich. Das lässt sich exemplarisch an den In-

stitutionen des Sabbats und des Sonntags verdeutlichen. Der 

Rhythmus von Arbeit und Freiheit als Freizeit bedarf einer kul-

turellen Rahmenordnung und rechtlicher Regelungen, um ver-

lässlich und dauerhaft gesichert zu sein. Es reicht nicht, wenn 

jeder und jede Einzelne individuell über freie Zeit verfügen 

kann. Es kommt für den Menschen als Beziehungswesen viel-

mehr wesentlich darauf an, gemeinsam und miteinander freie 

Zeit zu haben und dies in einem qualitativen Sinn als Ermögli-

chung von Freiheitserfahrungen erleben zu können. Somit er-

öffnen gerade die Institutionen des Sabbats und des Sonntags 

Freiheitsräume: Freiheit ist auf gemeinsam erfahrbare Regel-

haftigkeit angewiesen.

Freiheit vom Zwang der Arbeit als Grunderfahrung des Exodus-

geschehens – Auszug aus dem „Haus der Arbeit“ in der Frem-

GHbȟ��GDV�O¦VVW�]XJOHLFK�QDFK�GHU�4XDOLW¦W�GHU�$UEHLW�XQG�VRPLW�
nach Möglichkeiten von Selbstbestimmung und Freiheit in der 

Arbeit fragen. Auch diese Freiheitsperspektive ist in dem vier-

ten Wort angelegt und bedarf der Entfaltung.

d)  Auseinandersetzungen um den gesetzlichen Schutz
des Sonntags in Deutschland

Während die frühkapitalistischen Arbeitsverhältnisse seit dem 

%HJLQQ�GHV����b-DKUKXQGHUWV�GLH�VRQQW¦JOLFKH�$UEHLWVUXKH�IDN-

tisch aufgehoben hatten, gelang es in der zweiten Hälfte des 

���b -DKUKXQGHUWV� GHQ� FKULVWOLFKHQ�.LUFKHQ� LQ� HLQHU� VHLQHU]HLW�
ungewöhnlichen Koalition mit den Gewerkschaften der Ar-

beiterbewegung – vereinzelt unterstützt von christlichen Ar-

EHLWJHEHUQbȟ�EHVRQGHUV�LQ�GHQ�SURWHVWDQWLVFK�JHSU¦JWHQ�HXUR-
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päischen Ländern, den arbeitsfreien Sonntag wieder rechtlich 

zu verankern. In dieser Tradition haben die Weimarer Reichs-

verfassung und das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutsch-

land den Sonntag als „Tag der Arbeitsruhe und der seelischen 

Erhebung“ (Art. 140 GG) unter verfassungsrechtlichen Schutz 

gestellt. Ausnahmen von dieser Regelung sind streng begrün-

GXQJVSˌLFKWLJ� XQG� EOLHEHQ� ODQJH� =HLW� DXI� HQJ� EHJUHQ]WH� %H-

reiche beschränkt.

Demgegenüber verschieben die digitale Kommunikation und 

die digitale Steuerung von Arbeitsprozessen traditionelle 

Rhythmen und Begrenzungen der Zeit wie auch des Raumes: 

Arbeit und Kommunikation werden immer und überall mög-

lich. Das verdichtet die Zeit, lässt Räume an Bedeutung ver-

lieren. Räumliche Distanzen werden unwichtiger, die Zeit wird 

]XU� HQWVFKHLGHQGHQ� (LQˌXVVJU¸¡H� LQ� GHU� *HVHOOVFKDIW�� YRU�
allem im Bereich wirtschaftlichen Handelns. Es geht weniger 

darum, wo man produziert oder konsumiert, sondern darum, 

dass es möglichst schnell und direkt geschieht. Dies eröffnet 

eine Vielzahl neuer Handlungsmöglichkeiten und Freiheiten 

von Produzierenden und Konsumierenden. Produzierende kön-

nen sich schnell auf veränderte Bedarfe und Verhaltensmuster 

einstellen, Konsumierende haben die Möglichkeit, schnell auf 

günstige Angebote zu reagieren oder sich ebenso schnell und 

einfach alle wichtigen Informationen für eine Kaufentschei-

dung zu beschaffen. Kaum jemand möchte die bequemen und 

schnellen Möglichkeiten missen, Produkte zu vergleichen und 

am heimischen Endgerät zu kaufen.

Einerseits macht das freier, andererseits gehen so Grenzen 

verloren, die für den Menschen und seine körperliche und 

seelische Gesundheit wichtig sind. Die Digitalisierung ver-
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gleichgültigt tendenziell die kulturell geprägten Zeitrhythmen. 

Hinzu kommt ein Phänomen, das mit dem Begriff „Instanta-

neität“ bezeichnet wird, nämlich die Tatsache, dass rekursive 

Kommunikationen so schnell geworden sind, dass Aufeinan-

derfolgendes als gleichzeitig – instantan – erscheint und die 

menschliche Wahrnehmungsfähigkeit tendenziell unterläuft. 

Das ermöglicht einerseits schnelle Anpassungsreaktionen, 

führt andererseits aber auch zu menschlicher Überforderung 

oder zu wirtschaftlichen (ggf. sogar zu politischen und militäri-

schen) Gefahren. So kann es beispielsweise im automatisierten 

Börsenhandel in Bruchteilen von Sekunden zu Kursabstürzen 

oder Kurssteigerungen kommen, die nur noch schwer durch 

menschliche Entscheidungen zu kontrollieren sind.

H�� �1DFK�QHXHQ�2UGQXQJVPXVWHUQ�GHU�ˌH[LELOLVLHUWHQ�
Arbeitswelt 4.0 suchen

Die Digitalisierung wirft die Grundfrage auf: Wie lässt sich 

Zeit neu strukturieren? Darüber gilt es angesichts des biblisch 

begründeten Rhythmus von Arbeit und Ruhe in besonderer 

Weise im Blick auf die Veränderungen der Erwerbsarbeit nach-

zudenken. Zur Würde der menschlichen Arbeit gehört in jü-

disch-christlicher Perspektive stets auch die Begrenzung der 

Arbeit und die Gewährung von Freiheit in der Arbeitswelt. Ruhe 

vollendet Erwerbsarbeit. Das lässt sich mithilfe des Berufs-

begriffs christlich deuten: Reformatorisch kann jeder christ-

liche Mensch und – im eschatologischen Horizont – letztlich 

jede Person in doppelter Weise als berufen gelten: einerseits 

aus Gnade zur Gottesgemeinschaft, andererseits aus Dankbar-

keit zum Dienst am Nächsten. So gewinnt gerade die alltägliche 

Arbeit die Würde göttlicher Berufung. Die Pointe dieses Berufs-

begriffs ist eine doppelte: Erstens gehört zur Tätigkeit ein kri-
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tischer Maßstab. Es muss sich um einen Dienst am Nächsten 

handeln. Zweitens muss so jeder Mensch in diesen Prozess des 

Miteinander-Arbeitens integriert werden: Niemand ist „über-

ˌ¾VVLJȤ��'DPLW�VFKOLH¡W�GLH� ,GHH�GHV�%HUXIV�GLH�(UZHUEVDUEHLW�
ein, geht aber auch über sie hinaus und erlaubt, andere Tätig-

keiten als wichtig und bedeutsam zu bewerten. Hier stellt sich 

sogleich die Frage, wie neben Anerkennung und gutem Leben 

auch Teilhabe und Teilnahme in solchen Zusammenhängen zu 

sichern sind.

Vor dem Hintergrund dieses evangelischen Berufsverständnis-

ses wirft die Digitalisierung Fragen auf: Fragen nach den An-

IRUGHUXQJVSURˋOHQ��)UHLKHLWVJHZLQQHQ�XQG�+HUDXVIRUGHUXQJHQ�
der Flexibilisierung, der Wahlmöglichkeiten und der sozialen 

Sicherung. Wie lässt sich die Teilhabe aller an der digitalisier-

ten Wirtschafts- und Arbeitswelt sichern? Wie die Befähigung 

und Ermächtigung der arbeitenden Menschen ermöglichen? Es 

zeichnet sich ab, dass die Arbeitswelt unter digitalen Bedingun-

JHQ�ˌH[LEOHU�ZLUG��'DV�VFKHLQW�EHVRQGHUV�I¾U�GLH�$UEHLWV]HLW�]X�
gelten. Wie gelingt es angesichts dessen, Arbeit zu begrenzen 

und heilsame Ruhe zu sichern, so wie Sabbat und Sonntag es 

symbolisieren? 

Flexible Arbeitszeitmodelle können die Bedürfnisse der Mit-

DUEHLWHQGHQ�EHU¾FNVLFKWLJHQ��3ˌHJH��XQG�(U]LHKXQJVW¦WLJNHLWHQ�
gesellschaftlich ermöglichen, sich am Bedarf des Unternehmens 

E]Z��GHU�.XQGVFKDIW�DXVULFKWHQ��GHU�$OWHUV��XQG�4XDOLˋNDWLRQV-
struktur gerecht werden und sich an einer dynamisierten Unter-

nehmenskultur orientieren. Dass Menschen dabei freier werden 

und besser kooperieren können, passiert freilich nicht von 

selbst. Hier sind die Sozialpartner in der Verantwortung, diese 

Freiheitsgewinne und Kooperationschancen durch kollektive 
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Regelungen zu sichern. Einige Branchen, wie die chemische In-

dustrie oder die Eisen- und Stahlindustrie, begegnen den sich 

verändernden Anforderungen und Bedarfen auch mit tarifver-

traglichen Regelungen zu einer lebensphasenorientierten Ar-

beitszeitgestaltung. Sie versuchen beispielsweise, in Kombina-

tion von Langzeitarbeitszeit-Konten und Demographiefonds 

den Anforderungen aller Generationen besser gerecht zu wer-

den. Wichtig ist dabei neben der Verbindlichkeit der Regelung, 

dass diese tarifvertraglichen Absprachen betriebsbezogene 

Spielräume zur Ausgestaltung enthalten.

Die zunehmenden Freiheitsmöglichkeiten sollten allen offen-

stehen und von allen sinnvoll genutzt werden. Das gilt gerade 

auch für diejenigen, die nicht in Industrieberufen arbeiten. 

Gerade die Erfahrungen seit Beginn der Corona-Pandemie 

zeigen die vielfältigen Spielräume für Arbeitnehmende und Ar-

beitgebende, auch von zu Hause zu arbeiten, im sogenannten 

Ȧ+RPHRIˋFHȤ�� 'DVV� PXVV� QRFK� LQWHQVLY� DXVJHZHUWHW� ZHUGHQ��
Zugleich haben sich dadurch aber auch die Fragen danach ver-

schärft, wie Arbeits- und Freizeit sinnvoll abgegrenzt werden 

können. So hängen am Begriff des Betriebs nach wie vor zen-

WUDOH�6FKXW]UHFKWH��QLFKW�]XOHW]W�GLH�'HˋQLWLRQ�YRQ�$UEHLWV]HL-
WHQ��'DV�Ȧ+RPHRIˋFHȤ�DEHU�LVW�QXQ�NHLQ�%HWULHE�LP�HLJHQWOLFKHQ�
Sinn, auch wenn die Beschäftigten in aller Regel einem Betrieb 

zugeordnet sind und als Betriebsangehörige durch einen Be-

triebsrat vertreten werden können. 

Für Arbeitgebende sind Koordinationsplattformen für Arbeit 

wie „tasks rabbit“ oder „clickworker“ ein Instrument, Trans-

aktionskosten zu vermindern. Dabei können solche Plattfor-

men unter bestimmten Voraussetzungen – etwa für Soloselbst-

ständige im Bereich personennaher Dienstleistungen – auch 
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dazu beitragen, irreguläre in regulierte, sozialversicherungs-

SˌLFKWLJH�$UEHLW�]X�¾EHUI¾KUHQ��*HQHUHOO�LVW�LQ�GLHVHP�%HUHLFK�
anzustreben, geltendes Sozialversicherungsrecht auch durch-

zusetzen. Darüber hinaus sollten Soloselbstständige in den 

Schutzbereich der Sozialversicherungssysteme einbezogen 

werden.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der Sonntag die Frei-

]HLW� LQ� GLH� *HVHOOVFKDIWVNXOWXU� HLQEHWWHW� XQG� HLQH� VSH]LˋVFKH�
Arbeitskultur konstituiert, die darauf zielt, alle von Arbeit Be-

troffenen in einen gemeinsamen gesellschaftlichen Zeitrhyth-

mus und Lebensraum einzubeziehen. Die jesuanische Deutung 

dieser Ordnung, dass der Sabbat um des Menschen willen 

gegeben ist (vgl. Mk 2,27 f.), rückt nachdrücklich die inklusive 

Dimension dieser Ordnung in den Mittelpunkt. 

In biblischer Perspektive hängen Sabbatwort, sozialer Frie-

den, ökologische Verträglichkeit und ökonomischer Wohl-

stand eng zusammen. Über die zeitliche Rhythmisierung 

hinaus beinhalten Sabbat und Sonntag nämlich einen grund-

sätzlichen normativen Anspruch daran, wie Arbeitsverhält-

nisse und die Arbeitsgesellschaft insgesamt zu gestalten sind. 

In diesem Zusammenhang sind vor allem drei Dimensionen 

wichtig:

Für die digitale Transformation der Arbeitswelt wie für die 

Arbeitskultur überhaupt muss erstens der normative Anspruch 

gelten: Arbeit muss um des Menschen willen geordnet werden. 

Deshalb muss Arbeit an den Lebens-, Sozial- und Sinnbedürf-

nissen von Menschen ausgerichtet werden, sowohl in der in-

neren Gestaltung von Arbeitsprozessen wie in der freiheitlich 

geprägten Ordnung der Arbeitsverhältnisse selbst. 
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Zweitens muss der Staat Rahmenvorgaben für die digitale Ar-

beitsgesellschaft so setzen, dass umfassende Inklusion durch 

Arbeit möglich wird. Dafür schaffen digitale Technologien 

neue Möglichkeiten: So besteht die Chance, dass beispielsweise 

durch digitale Handschuhe und andere Hilfsmittel Menschen 

mit Handicaps vermehrt und leichter am Arbeitsmarkt teilha-

ben können. Alle Arbeitgebenden sollten entsprechende Maß-

nahmen vorsehen, wobei die Diakonie eine Vorreiterrolle ein-

nehmen kann – gerade auch bei der Vermittlung von Menschen 

aus geschützten Werkstätten in den ersten Arbeitsmarkt.

Drittens ist mit der Sabbat- und Sonntagsordnung ein Inklu-

sionsanspruch verbunden. Dieser macht es notwendig, dem 

entgegenzuwirken, dass sich die Spaltungstendenzen in der 

gesellschaftlichen Arbeitsteilung eher vertiefen. Diese polari-

sierende Tendenz ist nach Aussage der meisten Arbeitsmarkt-

studien mit der digitalen Transformation verbunden. 

Mit der Erinnerung an das biblische Wort zum Sabbat ist des-

halb der normative Anspruch verbunden, eine Kultur der di-

gitalen Arbeitswelt zu entwickeln, die den mit der Arbeit ver-

bundenen Freiheits-, Sozial- und Sinnbedürfnissen entspricht.

f)  Perspektiven einer Neubestimmung des Sonntags-
schutzes im Horizont des sozialkulturellen und des
digitalen Wandels

Die Sonntagsruhe hat die Zeitstruktur hierzulande lange ge-

prägt. Das verändert sich gegenwärtig schleichend, insbeson-

dere, weil Menschen den Dienstleistungssektor ausweiten, 

indem sie etwa Ladenöffnungen am Sonntag ermöglichen. 

Auf der individuellen Ebene erlebt jeder Mensch, wie in der 
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eigenen Person und ihren Beziehungen vielfältige, zum Teil 

unterschiedliche Interessen zusammenkommen. Als Beispiel 

sei hier noch einmal auf die neuen Annehmlichkeiten für Kon-

sumentinnen und Konsumenten verwiesen, die sich im wach-

senden Onlinehandel jederzeit über alle Produkte informieren 

und alles bestellen können. Was für die Einen unbegrenzte Öff-

nungszeiten des Handels sind, ist für die Anderen Arbeitszeit: 

Als Kundschaft möchten Menschen rund um die Uhr, gut und 

günstig, jederzeit verfügbar, schnell und individuell einkaufen, 

aber sie möchten zugleich als Arbeitnehmende gemeinsame 

freie Zeit genießen. Große Anbietende bestärken sie darin, dass 

man noch Stunden vor dem Fest die Geschenke einkaufen kann. 

Aber wer möchte am Heiligabend am späten Nachmittag diese 

Geschenke nach Hause liefern? 

Vor diesem Hintergrund ist es in der Sicht eines ethischen Be-

rufskonzepts nötig, dass Menschen sich nicht auf die Rolle der 

Konsumentinnen und Konsumenten reduzieren lassen, son-

GHUQ� LKUH� YHUVFKLHGHQHQ�5ROOHQ� XQG� %HG¾UIQLVVH� UHˌHNWLHUHQ��
die Folgen ihres Handelns verstehen lernen und entsprechend 

LKU� 9HUKDOWHQ� PRGLˋ]LHUHQ�� 'DI¾U� ELHWHQ� HWZD� VR]LDOH� 1HW]-

werke enorme Chancen: In sozialen Netzwerken kann man sich 

bewusst dafür einzusetzen, in der Verantwortung für die Schöp-

fung, für sich selbst, aber auch für andere Menschen, die nicht 

als Kundschaft gefragt sind, zu handeln. 

In der Bevölkerung stößt es auf zunehmend positive Resonanz, 

Dienstleistungen weiter zu liberalisieren und insbesondere das 

allgemeine Verkaufsverbot am Sonntag einzuschränken oder 

gar aufzuheben. Trotzdem kommt die vermeintliche Freiheit 

des Konsums – sei es digital oder analog – an ihre Grenze. Diese 

Grenze der Konsumfreiheit verläuft da, wo allein der konsumie-
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rende Mensch im Mittelpunkt steht, nicht der ganze Mensch in 

seinen vielfältigen Relationen zum Mitmenschen, zur Mitwelt 

und zu Gott. 

Dieser Aussage entspricht in der Tendenz auch die deut-

sche Rechtsprechung. Im Jahr 2006 hat der Gesetzgeber im 

Zuge der Föderalismusreform die Regelung der Ladenöff-

nungszeiten vom Bund auf die Länder übertragen. Seitdem 

hat es verschiedene Vorstöße in einzelnen Bundesländern 

gegeben, die Sonntagsöffnungen auszuweiten. Berlin und 

andere Länder gestatteten zeitweilig Sonntagsöffnungen 

an jedem Adventswochenende. Dagegen haben die beiden 

großen Kirchen Verfassungsbeschwerde eingelegt – mit 

Erfolg. Das Bundesverfassungsgericht betonte im Jahr 2009 

HLQGU¾FNOLFK�GLH�3ˌLFKW�GHV�*HVHW]JHEHUV��GLH�$XV¾EXQJ�GHU�
Religionsfreiheit zu schützen, nicht zuletzt weil dem verfas-

sungsrechtlichen Schutz der Sonn- und Feiertage „ein in der 

christlichen Tradition wurzelnder Gehalt“ zugrunde liegt. 

Neben den grundlegenden sozialen und kulturellen Zweck-

setzungen eines gemeinsamen arbeitsfreien Sonntags, wie 

sie in der Familie, in der Zivilgesellschaft oder im Sport erlebt 

werden, hat das Gericht die positive Religionsfreiheit betont. 

'DPLW�Z¾UGLJW�GDV�*HULFKW�H[SOL]LW�GLH�VSH]LˋVFK�FKULVWOLFKH�
Bedeutung des arbeitsfreien Sonntags.

19
 In diesem Sinn darf 

niemand daran gehindert werden, an der Praxis seiner Re-

ligionsgemeinschaft teilzunehmen. Deshalb gehört „zum 

6FKXW]�GHU�5HOLJLRQVIUHLKHLW��Ȫ��LQ�XQVHUHP�.XOWXUNUHLV�QXQ�
ganz grundlegend der Schutz des Sonntags“. Vor dem Hinter-

grund der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 

19 Urteil des BVerfG vom 01.12.2009: 1 BvR 2857/07 u. 2858/07.
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müssen verkaufsoffene Sonntage seither durch einen be-

sonderen Sachgrund gerechtfertigt sein, wie zum Beispiel 

ein Stadtfest, eine städtische Tradition oder einen anderen 

Gemeinwohlbezug. Das bloße Umsatzinteresse des Handels 

reicht als Grund nicht aus. 

Auch wenn die Sonntagskultur immer im Fluss ist, betont die 

christliche Perspektive den Schutzraum und die Freiheits-

ermöglichung, die der gemeinschaftlich erwerbsarbeitsfreie 

Sonntag bietet. In theologischer Perspektive meint „Selbst-

bestimmung“ keine beliebige Wahlfreiheit, sondern leitet zu 

HLQHU� TXDOLˋ]LHUWHQ� /HEHQVI¾KUXQJ� DQ��ZHOFKH� GLH� %HG¾UIQLV-
se des Einzelnen und Gemeinschaftsbezüge gleichermaßen 

berücksichtigt. Dementsprechend fördern gesellschaftliche 

Instit utionen – wie der Sonntagsschutz – die Selbstbestim-

mung, indem sie die Freiheitsspielräume eröffnenden Indivi-

dualisierungstrends moderner Lebens- und Arbeitskulturen 

mit sozialen Bedürfnissen ausbalancieren.

g) Theologische Perspektivierungen des Sonntagsgebots

Es ist also nötig, eine neue Balance von individuellen Bedürf-

QLVVHQ�XQG�VR]LDOHU�/HEHQVZHOW�]X�̀ QGHQ��$QJHVLFKWV�GHVVHQ�LVW�
es theologisch nicht zwingend, bloß auf dem rechtlichen Status 

quo zu beharren, wie er juristisch durchaus stark verankert ist. 

Dazu eine Erinnerung an die Ausführungen zum Sabbatgebot 

in Martin Luthers „Großem Katechismus“: Dort bezeichnet der 

Reformator das Ruhen von der Arbeit als „ein ganz äußerliches 

Ding“, ohne damit jedoch die Bedeutung des Ruhens von der 

Arbeit zu relativieren. Vielmehr erkennt er es als berechtigt 

an, dass insbesondere die „Knechte und Mägde, die die ganze 

:RFKH� LKUH�$UEHLW�XQG�*HZHUEH�HUI¾OOHQ�� >Ȫ@�VLFK�DXFK�HLQHQ�
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Tag zur Ruhe zurückziehen und erquicken“
20

 sollen. Luther plä-

diert dafür, aus sozialer Rücksichtnahme wie auch aufgrund der 

Notwendigkeit der Erholung, einen Tag in der Woche von der 

Arbeit frei zu geben, wobei die notwendigste Arbeit, zu seiner 

Zeit etwa die Versorgung des Viehs, mit gutem Gewissen getan 

werden kann.

Die theologische Bedeutung des Sonntags besteht nach Lu-

ther darin, das Wort Gottes in das Zentrum der Heiligung 

des Feiertages zu stellen. Da das Wort Gottes „das einzige“ 

Heiligtum ist, „das wir Christen wissen und haben“
21

, sollen 

Menschen christlichen Glaubens täglich mit dem Wort Got-

tes umgehen und sich darin einüben. Da dies aufgrund von 

Arbeitsbelastungen und anderen Tätigkeiten nicht immer 

möglich ist, ist der Feiertag gegeben, an dem in besonderer 

Weise Gottes Wort gepredigt und gehört werden soll. Zwar 

kann jeder Tag, an dem man Gottes Wort „predigt, hört, 

liest oder bedenkt“
22

, geheiligt werden. Idealerweise machen 

Geistliche das so. Für die große Mehrheit der Gläubigen ist es 

jedoch sinnvoll, dass ein „äußerlicher Gottesdienst gestiftet 

und geordnet“
23

 wird, d. h., dass an einem Sonntag öffentlich 

Gottesdienst gehalten wird.

Der Sonntag ist somit ein besonderer Tag. Er unterbricht den 

alltäglichen Rhythmus der Arbeit. Dabei sind der Sabbat und 

Sonntag um der Menschen willen und nicht als Selbstzweck 

gegeben (vgl. Mk 2,27 f.). In Erinnerung daran kann auch 

aus kirchlicher Sicht der Sonntagsschutz in einem gewissen 

20 Martin Luther, Der Große Katechismus, a. a. O., 581.

21 Martin Luther, Der Große Katechismus, a. a. O., 583.

22 Ebd.

23 Martin Luther, Der Große Katechismus, a. a. O., 581.
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5DKPHQ� DOV� =XJHZLQQ� DQ� 6HOEVWEHVWLPPXQJ� ˌH[LELOLVLHUW�
werden. Zu solchen vertretbaren Flexibilisierungen zählen 

etwa tarifvertraglich geregelte, begrenzte Arbeiten am PC 

oder überschaubar wenige, ebenfalls tarifvertraglich geregel-

te Ausnahmen bei Sonntagsöffnungszeiten mit einem fairen 

Lohnzuschlag für die Beschäftigten. Aus kirchlicher Sicht ist 

dies nur möglich, wenn gleichzeitig und weiterhin der arbeits-

freie Sonntag verlässlich geschützt wird, um Religionsfreiheit 

und sozialen Zusammenhalt zu wahren. Gemeinsame Zeiten 

religiöser Praxis, der Muße, der Familie und anderer Gemein-

schaftsbezüge sind notwendig. Diese fallen traditionell und 

einer guten Ordnung folgend auf einen Sonntag. Ausnahmen 

davon sind auch am Sonntag möglich, allerdings darf der 

Sonntag nicht einfach als frei verfügbare Arbeitszeit betrach-

tet werden. Denn sinnvoll ist die Gewissheit für alle, dass an 

Sonn- und Feiertagen von der zweck- auf die selbstbestimmte 

und bedürfnisorientierte Zeit, von der Arbeit auf Ruhe, Besin-

nung und soziale Begegnungen umgestellt wird. Ohne einen 

„richtigen Sonntag“ fällt es schwerer, auf eine bedürfnisori-

entierte Zeit umzuschalten. Das Straßenbild mit Lkw-Verkehr 

und die allgemeine von der Arbeit geprägte Atmosphäre be-

stimmen den Wochentag, idealerweise aber nicht den Sonn-

tag.
 
Der Rhythmus von Alltag und Sonntag ist im Grundsatz 

zu bewahren. Denn nur wenn auch andere zur Ruhe kommen, 

kann der Einzelne innerlich ruhiger werden.

h)  Die Kirche kann zur Stärkung der Sonntagskultur 
beitragen

Rhythmen, die früher als „gottgegeben“ oder „natürlich“ an-

gesehen wurden, waren und sind Teil der jeweiligen Kultur. 

Der Umgang mit Zeit unterliegt kulturellen Wandlungen und 
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Vereinbarungen. Er muss rückgebunden werden an das, was 

dem menschlichen Zusammenleben zuträglich und im Blick 

auf die Folgen beherrschbar ist. In diesem Sinn ist das Sab-

batgebot heute als Auftrag zu verstehen, Zeit-Rhythmen an-

zuerkennen und lebensförderlich zu gestalten. Es geht darum, 

Zeiten der Erwerbsarbeit, des familiären Lebens, der freien 

=HLW� XQG�GHU� )HVW�=HLWHQ�QHX� ]X� TXDOLˋ]LHUHQ�XQG� ]X� VWUXN-

turieren. Dies gilt einerseits individuell: Wann lasse ich mich 

wie unterbrechen, physisch wie digital? Es gilt andererseits 

auch im Blick auf die gesellschaftlich geregelten Zeitstruk-

turen.

Die Kirchen spielen in unserer Gesellschaft nach wie vor 

die Rolle wichtiger Zeittaktgeber. In dieser Rolle stehen sie 

vor der Herausforderung, für den Sonntag – und auch den 

Samstagabend – traditionelle und neuartige Angebote zur 

„Heiligung“ dieser Zeiten attraktiv zu gestalten und so den 

religiösen Sinn dieser periodischen Unterbrechung der Zeit 

in der Öffentlichkeit deutlich zu machen. Neben den tradi-

tionellen Gottesdiensten sind neue Formate zu entwickeln, 

gerade auch in der digitalen Welt (vgl. die Überlegungen zum 

dritten Wort). Darüber hinaus gibt es weitere Möglichkeiten, 

dem Wochenende und speziell dem Sonntag eine besondere 

Prägung zu verleihen: kulturelle Angebote und Feste wie 

auch die kirchlichen Bildungsangebote – etwa „Akademie-

Sonntage“, die an manchen Orten auf viel Interesse stoßen. 

Auch sie gestalten den Sozialraum mit. Schließlich belebt es 

auch die Sonntagskultur, wenn Kirchen und andere Akteure 

der Zivilgesellschaft wechselseitig aufeinander Rücksicht 

nehmen, sich gegebenenfalls absprechen oder gemeinsame 

Veranstaltungen organisieren. Das gilt nicht zuletzt für das 

Miteinander mit den Sportvereinen.
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